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Stellungnahme der RPG Südwestthüringen im Rahmen der Anhörung der Träger öffent-
licher Belange zur geplanten Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
(NSG) „Wilhelmsglücksbrunn“ bei Creuzburg, Wartburgkreis 
 
Mit Schreiben vom 12.07.2023 informiert das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz als Obere Naturschutzbehörde die RPG Südwestthüringen im Rahmen eines ver-
einfachten Normsetzungsverfahrens über die geplante Änderung des o. g. NSG.  Bis zum 
11.08.2023 können Hinweise und Einwendungen abgegeben werden. 
 
Das NSG „Wilhelmsglücksbrunn“ wurde im Jahr 2000 unter Schutz gestellt. Im Rahmen des 
2018 abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahrens Creuzburg hat der Freistaat Thüringen 
größere Flächen erworben und eine Reihe von naturschutzfachlichen Entwicklungsmaßnah-
men in diesem Gebiet umgesetzt. 
 
Mit der geplanten Änderungsverordnung soll das Schutzgebiet von 77,3 ha auf 101,4 ha ver-
größert werden. Zudem sollen bestehende Regelungen der Schutzgebietsverordnung an die 
aktuellen Natur- und Nutzungsverhältnisse angepasst werden. Ferner sollen weitere natur-
schutzfachlich wertvolle, hauptsächlich landeseigene Flächen (vor allem im Bereich des Salz-
grabens) in das NSG aufgenommen werden. Die Änderungen des Verordnungstextes (nicht 
Bestandteil der übermittelten Unterlagen) sollen nach Ausführungen des Anschreibens nicht 
zu strengeren Regelungen für die bisherigen Eigentümer und Nutzer oder die Besucher im 
NSG führen. 
 
Nach Prüfung der übermittelten Unterlagen (Anschreiben, Luftbild aktuelles NSG/geplante Ab-
grenzung z.K.) gibt die RPG Südwestthüringen folgende Stellungnahme ab: 
 
Der geplanten Änderung des NSG „Wilhelmsglücksbrunn“ stehen in der vorliegenden 
Fassung keine grundsätzlichen raumordnerischen Erfordernisse des Regionalplans 
Südwestthüringen entgegen. Der Träger der Regionalplanung stimmt dem Vorhaben 
unter Berücksichtigung nachfolgender Hinweise/Einwendungen zu. 
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Die Flächen der geplanten NSG-Änderung betreffen mit Bezug zum Regionalplan Südwest-
thüringen 2011/12 das Vorranggebiet Hochwasserschutz HW-14 – Werra (Mündung Hörsel 
bis zur Landesgrenze nordwestlich Treffurt) (Z 4-2), das Vorranggebiet Freiraumsicherung  
FS-8 – Kleine Senke bei Wilhelmsglücksbrunn (Z4-1) sowie das Vorbehaltsgebiet Tourismus 
und Erholung Werraaue zwischen Masserberg (Ortsteil Fehrenbach), Siegmundsburg und 
Treffurt (Ortsteil Großburschla) (G 4-27). Außerdem sind noch die regionalplanerischen Fest-
legungen G 4-6 (Verbesserung der ökologischen Verbundfunktion der Fließgewässer und ihrer 
Auen), G 4-8 (Wiederherstellung oder Verbesserung der natürlichen Rückhalte- und Abfluss-
verzögerungsfunktionen der Aue) sowie G 4-12 (Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung der 
besonders ertrags- und leistungsfähigen Böden mit einer Nutzungseignungsklasse von           
unter 10) zu berücksichtigen. 
 
Im Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen 2018 betrifft die NSG-Änderung das Vorbe-
haltsgebiet Hochwasserschutz Werra (G 4-9) das Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-8 – 
Kleine Senke bei Wilhelmsglücksbrunn (Z 4-1) sowie das Vorbehaltsgebiet Tourismus und 
Erholung Werraaue zwischen Masserberg (Ortsteil Fehrenbach), Neuhaus (OT Siegmunds-
burg) und Treffurt (Ortsteil Großburschla) (G 4-29). Außerdem sind ebenfalls die regionalpla-
nerischen Festlegungen G 4-5 (Verbesserung der ökologischen Verbundfunktion der Fließge-
wässer und ihrer Auen), G 4-8 (Wiederherstellung oder Verbesserung der natürlichen Rück-
halte- und Abflussverzögerungsfunktionen der Aue) sowie G 4-12 (Erhalt der landwirtschaftli-
chen Nutzung der besonders ertrags- und leistungsfähigen Böden mit einer Nutzungseig-
nungsklasse von unter 10) zu berücksichtigen. 
 
 
Durch die geplante Änderung des NSG werden die raumordnerischen Entwicklungs- und Si-
cherungsvorstellungen des Regionalplans Südwestthüringen 2011/12 und des Regionalplan-
entwurfs 2018 im Wesentlichen fachgesetzlich unterstützt, vorausgesetzt, dass die Hochwas-
serschutzfunktion, die landwirtschaftliche Ertragsfunktion und die touristische Nutzungsfunk-
tion im bisherigen Umfang erhalten bleiben. Dies ist durch die beabsichtigten Regelungen der 
Schutzgebietsverordnung sicherzustellen. 
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